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Antrag 81/II/2023 KDV Steglitz-Zehlendorf

Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes: Effektiver Schutz vor Diskriminierung durch öffentliche Stellen des Bundes

Beschluss:

Die SPD-Fraktion im Bundestag und die SPD-Mitglieder in der Bundesregierung werden aufgefordert, bei der Novellierung

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) den Geltungsbereich des Gesetzes auf öffentliche Stellen des Bundes zu

erweitern und die gesetzlich beschriebenen Diskriminierungsmerkmale zu modifizieren.

 

Konkret ist bei der Novelle (auch in Umsetzung der bisherigen Beschlussfassung der Berliner SPD) zu berücksichtigen:

• der Anwendungsbereich des AGG wird auf Verwaltungshandeln der Bundesverwaltung, öffentlich-rechtlicher Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des Bundes, des Bundesrechnungshofs, der Bundesbeauftragten oder des Bundes-

beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und der Gerichte des Bundes erweitert

• der Begriff „Rasse“ wird mit „rassistischer Zuschreibung“ ersetzt

• ein Verbot von Diskriminierung aufgrund des „sozialen Status“ wird in das AGG aufgenommen
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